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Information zur Förderungsabwicklung 

 
 

 8010 Graz ● Wartingergasse 43 
Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr und nach Terminvereinbarung 

 https://datenschutz.stmk.gv.at ● UID ATU37001007 
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG: IBAN AT023800090004105201 ● BIC RZSTAT2G 
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Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin! 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 

 

Im Zuge der aktualisierten Landesförderungsrichtlinien Siedlungswasserwirtschaft 2026 besteht auch 

heuer wieder die Möglichkeit Maßnahmen zur Speicherung und Nutzung von Regenwasser für private 

Bewässerungszwecke in Form einer Pauschalförderung von 80% der förderfähigen Investitionskosten 

bzw. maximal EUR 1.000,00 pro Zisterne zu unterstützen.  

Informationen dazu sind unter Förderung – Regenwasser Zisternen - Wasserwirtschaft - 

Landesregierung Steiermark ersichtlich.  

Dieses Förderprogramm konnte in den Jahren 2024 und 2025 mit Unterstützung der jeweiligen 

Gemeinden als koordinierende Stelle zur Prüfung und Einreichung der Förderungsansuchen mit rund 

400 Zisternen erfolgreich abgeschlossen werden.  

Aus verwaltungsökonomischen Gründen entfällt die Abfrage der zu erwartenden Anzahl von Zisternen.  

Darüber hinaus sind die zur Verfügung stehenden Budgetmittel zur Förderung von privaten 

Regenwasserzisternen gem. geltenden Durchführungsbestimmungen zu den Förderungsrichtlinien 

Siedlungswasserwirtschaft des Landes Steiermark jährlich bekanntzugeben. Für das Jahr 2026 sind 

hierfür maximal EUR 250.000,00 veranschlagt. 

In weiterer Folge sind von den teilnehmenden Gemeinden die jeweiligen Förderungs-

voraussetzungen zu bestätigen und die Förderungsdaten als Sammelliste gemäß Vorgabe der 

Abteilung 14 bis spätestens 30.10.2026 der Abteilung 14 vorzulegen.  

Eine Zwischenerledigung von bis zum 30.06.2026 eingereichten Sammellisten ist vorgesehen. 
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Hingewiesen wird, dass diese Landesförderung für private Regenwasserzisternen grundsätzlich als 

Jahresprogramm abgewickelt werden soll. Das heißt, dass die Errichtung und Auszahlung im gleichen 

Kalenderjahr erfolgen soll, wobei eine Förderungseinreichung (Excel Antragsliste) von ab dem Jahr 

2024 errichteten Regenwasserzisternen auch noch im Folgejahr möglich ist. 

Bei einer Teilnahme an diesem Förderprogramm für Regenwasserzisternen im Jahr 2026 wird eine 

entsprechende Information der Gemeindebürger über die Gemeindezeitung etc. empfohlen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Steiermärkische Landesregierung 

Der Abteilungsleiter 

 

Mag. Clemens Matzer, MSc 

(elektronisch gefertigt) 

 
Unterzeichner Land Steiermark
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